
FOCA-UAS-APP-AGRI (DE)

Zusatzformular für Drohnenflüge zum Sprühen oder Ausbringen von Pflanzenschutz

Gestützt auf:

Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung des UVEK über die Verkehrsregeln für Luftfahrzeuge (VRV-L; SR 748.121.11);

Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung des UVEK über Luftfahrzeuge besonderer Kategorien (VLK; SR 748.941) in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 1 - 5, Artikel 11, Artikel 12 und Artikel 23 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2019/947;

Artikel 4 der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV; SR 814.81);

gilt das folgende vereinfachte Zulassungsverfahren, wenn ein unbemanntes Luftfahrzeug (UAS) zum Ausbringen von Pflanzenschutz- und Düngemitteln (Flüssigkeiten im Sinne von Art. 9 VRV-L) eingesetzt werden soll.

Der Betreiber muss ein Bewilligungsgesuch gemäss AMC4 (PDRA-S01) von Art. 11 (EU) 2019/947[footnoteRef:1] beim BAZL einreichen und die Auflagen, die mit einer solchen Bewilligung verbunden sind, erfüllen, um Ausbringungsflüge durchführen zu dürfen. [1:  Ein Antrag gemäss einer anderen PDRA oder einer SORA kann ebenfalls gestellt werden (komplexerer Prozess).
2 Bei Einsätzen in den Kantonen GE, VD und VS werden die Informationen zum UAS-Betreiber zu Koordinationszwecken an die Helikopterfirma Air-Glaciers übermittelt.] 


	1. Allgemeine Informationen

	1.1
	Name des UAS-Betreibers:
	Text eingeben
	1.2
	UAS-Betreibernummer:
	Text eingeben

	1.3
	 Kontakt für operative Angelegenheiten:
	Vorn- und Nachname:
	Text eingeben
	
	
	E-Mail-Adresse:
	Text eingeben
	
	
	Telefon:
	Text eingeben
	1.4
	Der UAS-Betrieb folgt den folgenden Anforderungen:
	☐ PDRA-S01
☐ PDRA- Text eingeben
☐ SORA
Referenz des PDRA/SORA-Antragsformulars:
Text eingeben

	1.5
	Der Betrieb erfolgt in den folgenden Kantonen:
	☐ ZH
	☐ BE
	☐ LU
	☐ UR
	☐ SZ
	☐ OW
	☐ NW

	
	
	☐ GL
	☐ ZG
	☐ FR
	☐ SO
	☐ BS
	☐ BL
	☐ SH

	
	
	☐ AR
	☐ AI
	☐ SG
	☐ GR
	☐ AG
	☐ TG
	☐ TI

	
	
	☐ VD2
	☐ VS2
	☐ NE
	☐ GE2
	☐ JU
	
	




	1.6
	Liste der dem Antrag beizufügenden Unterlagen:

	☐
	PDRA-S01 Antragsformular (oder anderes)

	☐
	Vollständiges Betriebshandbuch (einschliesslich Notfallplan – ERP)

	☐
	Liste der Fernpiloten, einschliesslich deren Qualifikationen/Ausbildungsstatus (d. h. Gültigkeit der Fernpilotenbescheinigungen und allfälligen Auffrischungen)
Hinweis: Diese Liste muss vom Betreiber auf dem neuesten Stand gehalten werden. Sobald ein Fernpiloten hinzugefügt oder entfernt wird, ist dem BAZL die aktualisierte Liste zu übermitteln.

	☐
	Liste der UAS, einschliesslich jeder Seriennummer und gegebenenfalls des jeweiligen Eigentümers
Hinweis: Diese Liste muss vom Betreiber auf dem neuesten Stand gehalten und dem BAZL auf Verlangen übermittelt werden.

	☐
	Qualifikationen jedes Fernpiloten

	☐
	Kopie der Fachbewilligung des Typen VFB-LG



Bemerkung
Auf Verlangen vom BAZL muss ein UAS-Betreiber unverzüglich die detaillierte Planung der Ausbringungsflüge vorlegen können. 

Hilfe zum Ausfüllen der Konformitätsmatrix
Die folgenden Seiten enthalten eine vom Antragsteller auszufüllende Konformitätsmatrix. Sie enthält «weitere Betriebsbedingungen» (A bis R) die zusätzlich zu den allgemeinen Bedingungen des PDRA-S01 gelten. Für einen Antrag gemäss einem anderen PDRA oder einer SORA gelten dieselben zusätzlichen Betriebsbedingungen (in diesem Fall die Spalte «Bedingungen der PDRA-S01» nicht berücksichtigen).

Nächste Schritte
· Senden Sie dieses ausgefüllte und unterzeichnete Formular im PDF-Format zusammen mit den erforderlichen Unterlagen an rpas@bazl.admin.ch. 
· Unvollständige Anträge werden nicht bearbeitet.
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	Thema
	Bedingung des PDRA-S01 
	Zusätzliche Betriebsbedingung
	Nachweis der Integrität
	Nachweis der Zuverlässigkeit

	Maximale charakteristische Dimension
	0.6
	A. Bei UAS, deren maximale charakteristische Dimension 3 Meter überschreitet, ist ein Nachweis der Konformität gemäss der «tatsächlich kritischen Fläche» (EN: actual critical area) zu erbringen. In diesem Fall muss die berechnete «tatsächliche kritische Fläche» kleiner oder gleich dem Nennwert von 65 m2 sein.
Dazu muss der Antragsteller
· Entweder dies gemäss den Bestimmungen der Final Guidelines for the Assessment of the Critical Area of an Unmanned Aircraft der EASA berechnen;
· oder das von der EASA entwickelte Critical Area Assessment Tool CATT verwenden.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die entsprechenden Nachweise dem Antrag beigefügt sind.

ODER

☐ N/A

	Höchstgeschwindigkeit
	5.3.9 (e)
	B. Bei Ausbringungs- und Sprühflügen darf die horizontale Geschwindigkeit des UAS 5 m/s nicht überschreiten.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die entsprechenden Nachweise dem Antrag beigefügt sind.

	Maximale Höhe
	1.9 
	C. Bei Ausbringungs- und Sprühflügen sind folgende reduzierte Höhen einzuhalten:
· Maximal 6 Meter über dem Boden (AGL) während der tatsächlichen Ausbringung;
· Maximal 40 Meter über dem Boden (AGL) während den Übergangsphasen.
Ausnahme: Bei der Ausbringung im Obstbau (Hochstamm) gilt eine maximale Fughöhe von 3m über der betreffenden Kultur.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die entsprechenden Nachweise dem Antrag beigefügt sind.

	UAS und UAS-Operationen
	4.1.15
	D. Zusätzlich zu den Bestimmungen der Bedingung 4.1.15 des PDRA-S01 und denen der AMC1 UAS.SPEC.050(1)(g) müssen die behandelten Parzellen und ihre Flächen sowie die ausgebrachten Stoffe und Mengen aufgezeichnet und als Nachweise aufbewahrt werden.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und dass die gespeicherten Daten den zuständigen Behörden auf Anfrage zur Verfügung stehen

	UAS-Sprühgerät
	6.4
	E. Technische Probleme im Zusammenhang mit der Batterie, den Sprühdüsen, den Propellern und der Fernbedienung müssen vor jedem Einsatz behoben werden. Die Dichtigkeit der Leitungen und Sprühdüsen muss regelmäßig überprüft werden.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre die Einhaltung 

	Zulassung & Tests 
UAS-Sprühgerät
	N/A
	F. Das Luftfahrzeug und seine Sprühgeräte müssen für das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln, die für die Anwendung am Boden zugelassen sind, zugelassen sein. Die technische Zulassungsprüfung wird von Agroscope einmalig für baugleiche Sprühdrohnentypen (z.B. DJI AGRAS T30) durchgeführt.
	☐ Ich erkläre die Einhaltung 

	
	
	G. Jedes neue Luftfahrzeug (d. h. jede neue Seriennummer) muss einem Sprühtest durch eine vom Bundesamt für Landwirtschaft zugelassene Prüfstelle (d. h. Agroscope oder die kantonale Landwirtschaftsbehörde des Kantons Wallis) unterzogen werden. Diese Prüfung muss vor der Inbetriebnahme (oder nach Absprache mit der Prüfstelle) durchgeführt und alle drei Jahre an jeder Drohne wiederholt werden.
	☐ Ich erkläre die Einhaltung 

	Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln
	N/A
	H. Es dürfen nur zugelassene Pflanzenschutz- und Düngemittel ausgebracht werden. Sie müssen nicht speziell für die Behandlung aus der Luft zugelassen sein. Die Anwendungsvorschriften in der Zulassung der Pflanzenschutzmittel sind einzuhalten.
	☐ Ich erkläre die Einhaltung








	
	
	I. Die Flugroute muss vorprogrammiert sein (ausser bei Einmalbehandlungen mit Herbiziden). Das Luftfahrzeug muss die Flugroute ohne menschliches Eingreifen befolgen und das Ausbringen der Produkte innerhalb des vorgegebenen Bereichs automatisiert durchführen. Es muss jederzeit möglich sein, die Ausbringung sofort zu unterbrechen und die manuelle Steuerung des Luftfahrzeuges zu übernehmen.

Hinweis: Menschliches Eingreifen (manuelles Fliegen) ist beim Start und bei der Landung sowie bei punktuellen Nachbesserungen zulässig, z. B. an Parzellenrändern am Ende der Behandlung.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die entsprechenden Nachweise dem Antrag beigefügt sind.

	
	
	J. Bei Ausbringungsarbeiten ist sicherzustellen, dass keine auf dem Boden anwesenden Personen mit dem aus der Luft ausgebrachten Produkt in Kontakt kommen. Personen sind gemäss der Gebrauchsanweisung angemessen zu schützen, wenn eine Exposition gegenüber dem Produkt nicht vermieden werden kann. Das «Toolkit zum Schutz von Anwendern von Pflanzenschutzmitteln» enthält wichtige Hinweise zum Schutz von Anwendern und Dritten.
	☐ Ich erkläre die Einhaltung

	Mindestabstände
	N/A
	K. Die von der ChemRRV und der Direktzahlungsverordnung (DZV; SR 910.13) vorgeschriebenen Mindestabstände sind einzuhalten. 
(a) Das Ausbringen mit Drohnen unterliegt denselben Abstandsauflagen zur Reduzierung der Abdrift von Pflanzenschutzmitteln wie bodengestützte Sprühverfahren (siehe Hinweis unten).

(b) Bei der Anwendung in folgenden Kulturen ist ein Mindestabstand von 20 Metern zu Oberflächengewässern, Biotopen (gemäss Art. 18a und 18b NHG), Gebäuden, öffentlichen Einrichtungen, privaten Wohnzonen sowie driftexponierten Personen einzuhalten: 

· alle Kulturen im Feldbau (einschliesslich Wiesen und Weiden);
· alle Kulturen im Gemüsebau; 
· alle Kulturen für die Anwendung von Herbiziden; 
· Erdbeeren; 
· Zier- und Sportrasen

(c) Wenn in den Pflanzenschutzmittel-Bewilligungen grössere Mindestabstände vorgeschrieben sind, sind diese grösseren Abstände einzuhalten.

Hinweis: Die guten Praktiken der schweizerischen landwirtschaftlichen Beratungszentrale 'AGRIDEA' sind zu beachten, v.a.: 
· Beginnen Sie die Behandlung einer mehrjährigen Kultur nahe einer Risikozone[footnoteRef:2]  zu einem Zeitpunkt, an dem der Wind am schwächsten ist.  [2:  Gemäss den Informationsblättern «Abdrift und Abfluss begrenzen» der AGRIDEA sind «zu schützende Objekte, deren Behandlung Vorschriften unterliegt: Oberflächengewässer, Wohn- und Erholungsgebiete, Biotope und Naturschutzflächen sowie Parzellen mit blühenden Pflanzen».] 

· Behandeln Sie die Pflanzen bei schwachem Wind und möglichst, wenn er von der Risikozone wegweht. 
	☐ Ich erkläre die Einhaltung

	Personal
	N/A
	L. Das Personal des Betriebs und insbesondere das Sicherheitspersonal des Unternehmens, muss entsprechend geschult sein.

(a) Bei der Zubereitung der Spritzbrühe und der Reinigung der Behälter muss das Personal gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt ausgerüstet und gekleidet sein. 

(b) Personal, das mit Pflanzenschutzmitteln umgeht, muss über eine gültige Fachbewilligung für die Verwendung dieser Produkte verfügen oder von einer Person mit einer gültigen Fachbewilligung beaufsichtigt werden (Verordnung des UVEK über die Bewilligung für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft und im Gartenbau, VFB-LG; SR 814.812.34).
	☐ Ich erkläre die Einhaltung

	
	
	M. Der UAS-Betreiber muss mindestens eine Person beschäftigen, die über eine Fachbewilligung gemäss VFB-LG verfügt.
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die entsprechenden Nachweise dem Antrag beigefügt sind.





	Umweltbedingungen
	N/A
	N. Der Einsatz, der unter Punkt H genannten Produkte, ist nur zulässig, wenn die folgenden Flugbedingungen erfüllt sind:

	
	
	N1. Die Lufttemperatur im Schatten beträgt höchstens 25 °C.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die nötigen Nachweise im Betriebshandbuch enthalten sind

	
	
	N2. Es liegen keine Vereisungsbedingungen vor («Icing Condition»).
Hinweis: Vereisungsbedingungen liegen vor, wenn die Außentemperatur (OAT) unter 5 °C liegt und sichtbare Feuchtigkeit vorhanden ist.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die nötigen Nachweise im Betriebshandbuch enthalten sind

	
	
	N3. Maximale Windgeschwindigkeit: 3 m/s (maximal 5 m/s Böen).

Anmerkung A: Sprühflüge sind verboten, wenn die horizontale Windgeschwindigkeit 5 m/s überschreitet, bei Böen von 5 m/s und mehr oder bei starken thermischen Winden Um generell eine driftfreie Anwendung sicherzustellen, wird empfohlen, die Behandlung einzustellen, sobald die Windgeschwindigkeit 11 km/h oder 3 m/s (d.h. ab Beaufort-Skala 3: Blätter und Zweige bewegen sich, kleine Fahnen flattern) überschreitet. 
 
Hinweis B: Es wird außerdem empfohlen, die Windgeschwindigkeit vor Ort zu messen, beispielsweise mit einem Windmesser.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die nötigen Nachweise im Betriebshandbuch enthalten sind

	
	
	N4. Die meteorologische Sichtweite beträgt mindestens 1 km.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die nötigen Nachweise im Betriebshandbuch enthalten sind.

	
	
	N5. Die vom Hersteller festgelegten Bedingungen für den sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs sind jederzeit erfüllt.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die nötigen Nachweise im Betriebshandbuch enthalten sind

	Informationen an die Kantone
	N/A
	O. Als gewerbliche Verwender von Pflanzenschutzmitteln im Sinne von Art. 62, VUV, SR 916.161, müssen Dienstleistungsunternehmen (d. h. UAS-Betreiber) der für die Pflanzenschutzmittel zuständigen kantonalen Behörde auf Verlangen, die mit Drohnen behandelten Flächen (Gemeinde und Parzellennummer(n)/Folionummer(n)) mitteilen.
1. zu Beginn jeder Behandlungssaison; und
2. jedes Mal, wenn eine neue Fläche behandelt wird. 
Sollten sich diese Bedingungen von den kantonalen Rechtsgrundlagen und Bestimmungen unterscheiden, haben die Letzteren Gültigkeit. Die Betreiber von UAS werden daher gebeten, sich an die für Pflanzenschutzmittel zuständige kantonale Stelle zu wenden, um sich über die geltenden Bestimmungen zu informieren
	☐ Ich erkläre, dass ich diesen Punkt zur Kenntnis genommen habe.

	Koordination und Vorrang für bemannte Luftfahrt
	3.12
	P. In den Kantonen Genf, Waadt und Wallis dürfen Behandlungen von Wein- und Aprikosenkulturen mit Hubschraubern durchgeführt werden. Vor der Ausbringung aus der Luft muss der UAS-Betreiber zwingend Kontakt mit der Hubschrauberfirma (spray@air-glaciers.ch ) aufnehmen, um die Einsätze zu koordinieren. Die Mittel und Verfahren zur Koordination müssen im Betriebshandbuch beschrieben sein.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die nötigen Nachweise im Betriebshandbuch enthalten sind

	
	3.13
	Q. Unabhängig von der oben genannten vorherigen Koordinierung sind die folgenden Regeln jederzeit strikt einzuhalten:
· Das UAS muss unter allen Umständen bemannten Luftfahrzeugen Vorrang gewähren.
· Wenn der Fernpilot ein bemanntes Luftfahrzeug (z. B. ein Sprühhubschrauber) auf einer konvergenten Flugbahn beobachtet, die zu einer Kollisionsgefahr mit dem UA führen kann, muss er dieses unverzüglich landen lassen.
	Dokument: Text eingeben
Abschnitt(e): Text eingeben
Seite(n): Text eingeben
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die nötigen Nachweise im Betriebshandbuch enthalten sind

	Ausbildung und Qualifikation von Fernpiloten
	5.3.4 und 5.3.5
	R. Jede Fernpilotin bzw. jeder Fernpilot muss eine spezifische Schulung absolvieren, die sich auf die eingesetzten Tätigkeiten und Geräte für die Ausbringung bezieht. Diese Schulung wird entweder vom UAS-Betreiber selbst oder von einer vom UAS-Betreiber beauftragten Drittpartei durchgeführt und basiert auf dem vom BAZL bereitgestellten Schulungsmodell: siehe Dokument FOCA-UAS-DEC-AGRI-TRAIN(S) (Formular verfügbar auf der Webseite «SPRAY», unter «Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln (PSM) und Düngemitteln»).
	☐ Ich erkläre, dass ich die Anforderungen erfülle und die entsprechenden Nachweise dem Antrag beigefügt sind.

	
	5.3.7
	Hinweis: Wenn der Betreiber beabsichtigt, die Bedingung Nr. 5.3.7 des PDRA-S01 zu erfüllen (als Alternative zu den Bedingungen Nr. 5.3.4 und/oder Nr. 5.3.5, d.h. anstelle des Besitzes eines STS-Zertifikates (bestehend aus Theorieprüfung und praktischem Schulungsnachweis) stellt das BAZL Schulungsprogramme sowie Muster für Theorieprüfung und praktische Schulungsnachweise zur Verfügung:
· Theorieschulung (Alternative zu Bedingung # 5.3.4): siehe Dokument FOCA-UAS-DEC-PDRA-TRAIN(T);
· Praxisschulung (Alternative zu Bedingung # 5.3.5): siehe Dokument FOCA-UAS-DEC-PDRA-TRAIN(P).
Die Formulare sind auf der Webseite «PDRA» unter der Registerkarte «Formulare» verfügbar.




Der/die Unterzeichnete bestätigt, die geltenden Auflagen gelesen zu haben und die Richtigkeit, der in diesem Formular gemachten Angaben. Er/sie verpflichtet sich ausserdem, sein/e Luftfahrzeug(e) ausschliesslich im Rahmen der in diesem Dokument festgelegten Auflagen und seines/ihres Betriebshandbuchs zu betreiben.

	[bookmark: _Hlk196194408]Name: Text eingeben
Ort: Text eingeben
Datum: Datum auswählen
	Unterschrift:
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